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RS OGH 1951/10/3 3Ob515/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1951

Norm

ABGB §535

ABGB §823

Erbhofrechts- und LandbewirtschaftungsrechtsaufhebungsausführungsG §9

Rechtssatz

Eine Erbschaftsklage setzt nicht die Feststellung der Nichtigkeit des Abhandlungsverfahrens voraus. Eine

Anerbeneinsetzung ist als Einsetzung zum Alleinerben anzusehen, wenn im Zeitpunkt der Testamentserrichtung

erbhoffreies Vermögen in größerem Ausmaß nicht vorhanden war.
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